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Regeste

Strafverfahren | Strafprozess

Erwägungen

E. 1.1
Der Beschwerdeführer beschränkt sich auf einen kassatorischen Antrag. Dies ist im
bundesgerichtlichen Verfahren grundsätzlich unzulässig ( BGE 137 II 313 E. 1.3 S. 317 mit
Hinweisen; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in: Commentaire de la LTF, 2. Aufl. 2014,
N. 17 zu Art. 42 BGG ). Ob bereits deshalb auf die Beschwerde nicht eingetreten werden
kann, kann dahingestellt bleiben. Ebenso, ob die Beschwerde den
Begründungsanforderungen von Art. 42 Abs. 2 bzw. Art. 106 Abs. 2 BGG genügt (dazu
BGE 138 I 171 E. 1.4 S. 176 mit Hinweisen). Die Beschwerde ist jedenfalls aus folgenden
Erwägungen unzulässig.

E. 1.2
Der angefochtene Beschluss schliesst das Strafverfahren gegen den Beschwerdeführer nicht
ab. Es handelt sich um einen Zwischenentscheid. Dieser betrifft weder die Zuständigkeit
noch den Ausstand. Er stellt einen "anderen Zwischenentscheid" im Sinne von Art. 93 BGG
dar. Dagegen ist nach Absatz 1 dieser Bestimmung die Beschwerde zulässig, (a) wenn der
Zwischenentscheid einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken kann, oder (b)
wenn die Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid herbeiführen und damit
einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren
ersparen würde. Ein Eintreten gestützt auf Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG , der im Strafrecht im
Allgemeinen nicht anwendbar ist ( BGE 141 IV 289 E. 1.1 S. 291), fällt hier ausser
Betracht. Nach der Rechtsprechung muss es sich im Strafrecht beim nicht wieder
gutzumachenden Nachteil gemäss Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG um einen solchen rechtlicher
Natur handeln. Ein derartiger Nachteil liegt vor, wenn er auch durch einen für den
Beschwerdeführer günstigen späteren Entscheid nicht mehr behoben werden kann ( BGE
144 IV 127 E. 1.3.1 S. 130). Ein lediglich tatsächlicher Nachteil wie die Verteuerung oder
Verlängerung des Verfahrens genügt nicht. Das Erfordernis des nicht wieder
gutzumachenden Nachteils rechtlicher Natur soll sicherstellen, dass sich das Bundesgericht
wenn möglich nicht mehrmals mit einer Angelegenheit befassen muss ( BGE 144 III 475 E.
1.2 S. 479 mit Hinweisen). Der Beschwerdeführer hat - sofern das nicht offensichtlich ist -
darzulegen, inwiefern ihm ein nicht wieder gutzumachender Nachteil im Sinne von Art. 93
Abs. 1 lit. a BGG drohen soll. Andernfalls kann auf die Beschwerde nicht eingetreten
werden ( BGE 142 III 798 E. 2.2 S. 801 mit Hinweisen).

E. 1.3



Der Beschwerdeführer äussert sich nicht dazu, inwiefern ihm der vorinstanzliche Beschluss
einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil rechtlicher Natur verursachen können soll.
Auf die Beschwerde könnte demnach nur eingetreten werden, wenn das offensichtlich wäre.
Dies ist nicht der Fall. Die Vorinstanz verneint einen Anspruch des Beschwerdeführers auf
die postalische Zustellung der Akten. Dagegen bringt der Beschwerdeführer vor
Bundesgericht nichts vor. Im bundesgerichtlichen Verfahren geht es demnach nur noch
darum, ob die Vorinstanz die Entfernung der Front- und Heckaufnahmen des
Personenwagens des Beschwerdeführers aus den Akten ablehnen durfte. Nach der
Rechtsprechung verursacht der Umstand, dass die Behörden im Vorverfahren die
Entfernung bestimmter Unterlagen aus den Akten ablehnen, dem Beschwerdeführer
grundsätzlich keinen nicht wieder gutzumachenden Nachteil rechtlicher Natur ( BGE 144
IV 127 E. 1.3. S. 130 f. mit Hinweisen). Der Beschwerdeführer kann im weiteren Verlauf
des Verfahrens immer noch die Entfernung der Unterlagen aus den Akten verlangen (vgl.
Art. 339 Abs. 2 lit. d StPO ). Wird dem stattgegeben, ist für ihn jeder Rechtsnachteil
behoben. Weshalb es sich hier anders verhalten sollte, ist nicht auszumachen. Ist demnach
ein nicht wieder gutzumachender Nachteil rechtlicher Natur nicht offensichtlich, kann nach
der dargelegten Rechtsprechung auf die Beschwerde nicht eingetreten werden.

E. 2
Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt der Beschwerdeführer die Gerichtskosten ( Art.
66 Abs. 1 Satz 1 BGG ). Eine Parteientschädigung steht ihm schon deshalb nicht zu, weil er
unterliegt (Art. 68 Abs. 1 f. BGG).
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